
ümtz -Blatt der Stadt wierbaden
« «» amtlichesP «»likati»i>»orga« »er G-m-i«»-« : Tchi-rft-in, « »„«mb-ra. Ramvach, R- «r°», Fra»««ft<m, Wambach«. ». «.

Tägliche Beilage zum wierdadener General-Anzeiger.

_ Bekanntmachung.
ff.irh wiederholt darauf aufmerksam

Nach" baß das Betreten der Wiesen ver-
L̂ ' Keldschutzpersonal ist angewiesen,

. Erhandelnde zur Anzeige zu bringen.
L'ÄiesÄ «. den 3. Mai 1912Der Magistrat.
MS _ - —- -
- — d«  Straßenvolirei -Verordnung für
Ef .^ kreis Wiesbaden vom 1V. Oktober 1910.
-t» § 86.

, » irtöern unter 10 Jahren , welche sich nicht
. «e- lettuns erwachsener Personen befinden. ,o-

»i -n«boten oder Personen m unsauberer
ift die Benutzung der in Len onentlichen

?Ä "n und Straben ausgestellten Ruhebänke,
di« Bezeichnung „Stadt Wi-soaden " oderqgsausr'*«*-

_ Bekanntmachung.
„ot dein Hauptgebäude des Südiriedboies

«.L Pavillons sollen alsbald als Ausstel-
MgsrLume für Gärtner oder Bildhauer ver-

«SberêAuskunst wird int Ratbause Zimmer
n 44 in den Vormittaasdienststunden erteilt.
^Msbaden . den 1. Mui 1912.

_ Der Magi,trat.
Keinversteigeruug der Stadt Wiesbaden.
Samstag, den 11. Mai d. Js ., vormittags

.» M» sollen in dem Saale der Turngesellschaft
im Same Schwalbacherstratze Nr . 8 aus dem Er¬
is,. , hxr der Stadtgemeinde Wiesbaden gedöri-
zen Weinbergen Neroberg und Langolsweinberg
ersteigert werden:

1 % Stück Neroberger, Jahrgang 1910,
i 16 Halbsttick Neroberger, Jahrgang 1911,
g' z Halbstück Langolsweinberg, Jahrg . 1910,
4 7 Halbstück Langolsweinberg , Jahrg . 1911.
Die Probetags sind auf den 20. Avril und

l Mi d Js ., vormittags von 10 Uhr bis nach¬
mittags6 Uhr festgesetzt worden.

Die Versteigerungsbedingungen liegen im
Ratbause Zimmer Nr . 44 in den Vormittags-
biemtstunden zur Einsicht offen.

Wiesbaden, den 12. Avril 1912.
34590 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Montag, den 6. Mai d. Js ., Nachmittags,

sollen auf dem Südfriedhofe ca. 2440 Nuten
Akk-, Gras- und Ackerland öffentlich meistbietend
- zusammen an einen Unternehmer — auf drei
Jabre fest und dann von Jahr zu Jahr , Ver¬
pachtet werden.

Zusammenkunst nachmittags 5 llhr am Ein¬
gang zum Südfriedhof«.

Wiesbaden, den 2. Mai 1912.
34817 Der Magistrat.

Bekanntmachung,
Der Fluchtlinienplan über die Verschmälerung

Kr Holbeinstratze zwischen Aarstraße und Walk-
mMalanlagen, Distrikt „Aarstraße ", bat die
öuitimmung der Ortsvolizeibchörd« erhalten und
wird nunmehr im Ratbaus , 1. Obergeschoß, Zim¬
mer Nr. 38a innerhalb der Dienststunden zu
Jebermanns Einsicht offen gelegt.
. Dies wird gemäß 8 7 des Fluchtlinien -Ge-
ebes vom2. Juli 1878 mit dem Bemerken hier¬
durch bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen
«n Plan innerhalb einer vierwöchigen, am
4. Mai d. Js . beginnenden und mit Ablauf des
1 Juni 1912 endigenden Ausschiußsrist beim
«amstrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 29. Avril 1912.
Der Magistrat.

» Bekanntmachung,
man Geheime Kommerzienrat Markus Berlö

« >twe und die Erben deS Dr . «Ferdinand Berts
in den Jahren 1881 und 1905 der Stadt-

^netnde Wiesbaden i« 5000 JL  unter folgenden
"imgungen überwiesen:

i« Linsen — 200 Jl  und 175 JL  jährlich —
werden zur Unterstützung von in

■" dvaoen geborenen und erzogenen «bedürftigen
W,!n ^suten nicht unter 14 Jahren zur Er
W ^»res Handwerks. Bezüglich der 4?2igen
«i 1 ®!1 .6000 Jl  sollen junge Leute ifraeli-
m.̂ ^ üeligioa den Vorzug erhalten . Die Be-
iich l , en  sute Schulzeugnisse besitzen und

^oelios geführt «haben. Eine Kommission,
„Ais dem jeweiligen ersten Bürger¬

in," L 0*’ Vorsitzenden, dem Direktor der städti-
iiti!ch-n « ^lschule und dem Vorsteher der israe-
bieĥn »ultusgemeindc hat nach vorheriger , in
«irW-^ 'Eättern ergangener Aufforderung

Wer die Zuteilung sn beschließen,
^entll̂ ,, sodann in den Blättern zu ver-
äA/7̂ der Stivendiat soll die vollen Zinsen von
ie»,„ „ ^ dreno der Dauer von 3 Jahren , in
daß i,,„>Ao ^ werkslebrling ist, derart erhalten,
re,, «„»7^ bas Lehrgeld und die nötigen ande-
^ikrnen„ daraus bezahlt werden . Der
d«r Lvorbleibende Rest soll bei der Sparkasse
d«i Landesbank angelegt und ihm
H *cr .Mündigkeit ausgehändigt wer-
Hach»», , ^.^ "«italbeitrag bei der Setbftünd -ig-dienen.

soll ola ' m ^ ^ lld-iat während der Lehrzeit,
biu« Urschrift des 8 1 ein anderer an

^ten . Stirbt «in Stipendiat nach
so sollI " Urzeit , aber vor seiner Mündig-■fcfa ' ''•««reit, aoer vor reiner wkuuom-

bagh-rn 6«i der Sparkasse angelegte Be-
- EungSkavital zuaeschlagen werden,
dl« um die jährilch 200 JL  betragen¬
es Sg ’S «» für die Jahr « 1912, 1913, 1914

der Schulzeugnisse bis 15. Mai
W \stv  i ttwu «ic6en.

N «n ff -Ä betragenden Kavital-
^ Zd- noch für bewilligt« Stipendien
, Rnommen.

^ " 17- Avril 1912.
D«r - ka-istrat, « rmenverwaltuna.

Bekanntmachung.
lZeitungs - pp. Berfteigcruugj

Donnerstag , de« 9. Mai 1912, vormittags
19 Uhr , sollen im Aufbewahrungsraum des
neuen Kurhauses (Eingang Gartentor der
Südseite ) die abgelegten Zeitungen und Zert-
schristen aus den Lesezimmern vom Jahre
1911 öffentlich meistbietend gegen Barzah¬
lung versteigert werden.

Ferner gelangen alte und unbrauchbar ge¬
wordene Jnventarstücke zum Verkauf , näm¬
lich:

ca- 400 Gartenstühle , 30 Polsterstühle , 8
vergoldete Stühle , 2 Plüschfosas mit 4 Ses¬
seln , 2 Waschtische, 1 Personenwage . 1 Trau¬
benpresse , 1 Hanfschlanch, 2 Gewehre , 8 leere
Fässer , 4 Matten , ca. 150 Meter Teppichläu¬
fer und ca . 30 Meter Läuferschwner.

Der Zuschlag wird sofort erteilt und sind
die gesteigerten Zeitungen pp. bis nachmit¬
tags 6 Uhr aus dem Kurhaus zu entfernen.

Wiesbaden , den 25. April 1912. 35320
Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Am Montag den 6. Mai ist das Ahcinstraßen-

bad geschlossen.
34777 Städtisches Maschinenbauamt.

Verdingung.
Di« Lieferung von 1599 kfd. Meter Bord¬

steinen. Profil 21/30, aus bestem Granit , abzu-
rnfen in 1912, für die Banverwaltung der Stadt
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung vergeben werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdienststun-
den im Rathaus« Zimmer Nr . 55 eingeseben, auch
von dort gegen Barztrbluna ober bestellgeldfreie
Zusendung von 1 JL (keine Briefmarken und nicht
gegen Postnacknabme) und zwar bis rum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis
Donnerstag , den 9. Mai 1912, vormittags 11 Ubr,
id Ratüause Zimmer Nr . 53 einzureichen.

Die Eröffnung erfolgt in Gegenwart der etwa
erschienenen Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschriebe»» « und ausge¬
füllten Verdingungsformular eingereicktcn An¬
gebote werden bei der Zuschlagserteilung berück¬
sichtigt.

Zuschlagsfrist : 28 Tage.
Wiesbaden, den 22. April 1912.

34775 Städtisches Straßeubauamt.

Bekanntmachung
betreffend Reinigung der Bürgersteige durch die

Hausbesitzer.
Die Reinigung der Bürgersteige wird von dem

Hausdicnstpersonal und den Bediensteten der
Reinigungs -Gesellschaiten nicht immer fo besorgt,
wie es die Vorschriften der Straßenvolizeiver-
ordnung vom 10. Oktober 1910 verlangen . Wir
sehen uns infolge vieler Strafarrzeigen veran¬
laßt , die maßgebenden Bestimmungen genannter
Verordnung nachstehend wiederholt bekannt zu
geben:

8 73.
1. Jede Verunreinigung der öffentlichen

Straße ist strafbar . Als solche Verunreinigung
gilt insbesondere das Verrichten der Notdurft.
Dann aber auch das Ausgießen, Jließenlasien.
Auswerfen und Abladen von Flüssigkeiten, Schutt.
Abgänge jeder Art , das Fortwerfen von Panier,
Lappen. Obstresien, das Herabfallen flüssiger oder
leicht verstreubarer Gegenstände von Wagen und
sonstigen Transportmitteln , bas Abfegen von
Bürgersteigschmntz in die Baumscheiben oder
Baumröste oder in die Straßenrinne , auf die
Fahrbahn oder in die Sinkkästen, das Abspritzen
von Oel, Kalk oder sonstigen Bau - und Farb¬
mitteln beim Abputzen und Anstreichen der
Häuser, das Liegenlaffen von Koblenschnmtz und
ähnlichen Abfällen.

3. Außerdem ist der Täter zur sofortigen
Reinigung der Straße vcrpslichtet. Im Falle
der Weigerung wird die Reinigung auf feine
Kosten polizeilich veranlaßt.

8 70.
1. Den Straßenrinnen dürfen aus Häusern

und Grundstücken, sofern damit keine Stratzen-
vernnreinigung verbunden ist, Flüssigkeiten nur
in so geringen Mengen zugeleitet werden, daß
ein Uebcrireten der Rinnen ausgeschlossen ist:
diese Flüssigkeiten dürfen aber nicht her« fein.

2 .Bestraft wird , wer in Straßenrinnen , Sink¬
kästen und Kanalrinläuken Schmutzwasser, Blut,
Blutwasser , Jauche, Fischwaffer, Urin oder solche
Flüssigkeiten und Stoffe leitet oder wirft , welche
einen üblen Geruch verbreiten , färben , oder einen
Bodensatz bilden, oder sonst geeignet find, die
Kanalisationseinrichtungen zu verunreinige»
oder «zu beschädigen, desgleichen wer in die Rinnen
und Sinkkasten feste oder zähe Körper , wie Müll,
Küchenabfäür und dergleichen wirft.

8 82.
Jeder Eigentümer oder Rutzbraucher eines

Grundstücks ist gehalten, zunächst bis morgens
8 Ubr und dann, so oft dies ersorderljch ist, bis
abends 19 Ubr de» vor feinem Grundstück be¬
findlichen Bürgersteig:

1. bei und nach Schneeiall von Schnee zu
reinigen und letzteren am Zkinnstei» auf dem
Straßendamme unter Freilassung des Rinnsteins
und der Kanalcinlässe zulammcnzuhönfen:

2. bei einireiendem Tauwetter den vorhande¬
ne» Schnceschlamm vom Bürgersteige zu ent¬
ferne» :

3. auf dem Bürgersteige vorbaudeue Gleit¬
bahnen oder sonstige glatte Stellen zu beioitigeu:

4. bei eintretender Glätte (Glatteis ) den
Bürgersteig mit Sanb , Asäie oder anderem ab-
ftumpfrndem Material , welches nickt mit Kücken-
abfällen oder sonstigem Unrat vermischt sein darf,
zu bestreuen. Das Streuen muß während der
Zeit v»K 7% Uhr morgens bis 19 Uhr abends

io oft geschehen, wie es zur Besritigung der
Glätte erforderlich ist. Das Bestreuen der Bürger¬
steige mit Salz zwecks Beseitigung von Schnee und
Eis ist verboten.

Die im vorigen Paragraph genannten Ver¬
pflichteten sind ferner gehalten, den auf Dächern,
Fassaden, Balkonen. Gesimsen und sonstigen Ge¬
bäudeteilen angesammeiten Schnee, sobald er bas
Publikum beim Herabfallen verleben kann, unter
Beachtung der vorgeschriebcnen (vergl. 8 3) Vor-
sichtsmaßr/seln zu bessitigen.

1. Vor jedem Gundftück mutz, sofern nicht öle
Vorschrift in 8 82 Platz greift, an jedem Werktage
und swar:

a ) in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober
bis VA  Ubr vormittags , „

b) in der Zeit vom 1. Oktober biö 1. April
bis 8 Ubr vormittags der Bürgersteig und di«
an diesem belesenen Straßenrinnen gründlich ge¬
reinigt sein.

2. An jedem Werktage vor eenem Sonn - und
Feiertag « ist die Reinigung stets, und zwar in
der unter a) angegebenen Zeit zwischen 7 und
8 Uhr nachmittags, sonst zwischen 4 und 5 Uhr
nachmittags nochmals vorzunehmen.

3. Das Einkehren von Schiamm und Kehricht
und allem anderen festen oder flüssigen Unrate
in die Strabenkanäle ist verboten.

4. Bei trockener Witterung — ausgenommen
bei Frostwetter — ist der Bürgersteig vor der
Reinigung derart mit Wasser zu besprengen, daß
Staub sich nicht entwickeln kann.

8 85.
Für die Reinigung der Bürgersteige im Sinne

88 73, 82, 83 und 84 dieser Verordnung sind die
Eigentümer oder Nießbraucher der Grundstücke
verantwortlich und zwar auch dann, wen» sie mit
der Reinigung andere Personen oder Gesellschaf¬
ten beauftragt haben.# # *

Diese aus sanitären Gründen erlassenen Vor¬
schriften besagen deutlich, daß .

1. die Reinigung der Büraeriteige regelmäßig
bis zur festgesetzten Leit bez>w. täglich so ost vor¬
genommen werden muß, als dies durch erfolgte
Veruureinlgunsen nötig ist, damit der Schmutz
nicht verschleppt wird.

2. Vor dem Abfegen der Bürgersteige zunächst
mit reinem Wasser besprengt werden muß, damit
kein Staub erzeugt wird,

3. der vom Bürgersteig zunächst nach der
Straßenrinne abgekehrte Schmutz dort nickt lie¬
gen gelassen werden darf , sondern wieder zusam-
mengekê rt unö vollständig ges-ammelt in die
Hausmüllbebälter abgetragen werden muß : daö
Abfegen auf die stadtseits gereinigte Fahrbahn ist
streng untersagt : ,

4. der Hauseigentümer sich sirasbar macht,
wenn er iuipünktliche, nicht vorschriftsmäßig ans-
gefllbrte oder sämlich vernachlässigte Reinigung
der Bürgersteig« seitens der Beauftragten duldet.

Zuwiderhandlungen gegen obige Vorschriften
werden von uns zwecks Bestrafung der Schuldigen
zur Anzeige gebracht.

Wiesbaden , den 27. Avril 1912. 34775
Städtisches Straßenbauamt.

Die Preise Der Lebensmittel und
landwirtschaftliche » Erzeugnisse zu

Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen des MziscamtcS in
der Woche vom 26_Ilpril bis ciuschließlich 2.  Mal

1912 folgende:
F 0 urage.

Hafer.
Stroh
Heu

LEßbutter
Kochbutter
Trinkeier »
Frische Eier
Kalk-Eier «

fandkäseiabrikkäsc «
Eßkartoffcln
Eßkartoffeln
Zwiebeln »
Zwiebeln .
Knoblauch ,
Erdkohlcabi
Rote Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
KI. gelbe Mbcn
Rettich »
Treibrctsich
Radieschen 4
Spargel
Suppcnspargcl
Schwarzwurzel
Meerettich .
Petersilie »
Lauch .
Sellerie .
Kohlrabi ;
Feldgurkcn .
Treibgurken.
Tomaten
Zuckcrschoten
LLcißkraut .
Weißkraut .

Rotkraut , * .
Wirsing . . !
Blumenkohl (hiesiger) . ,
Blumenkohl (ausländisch.)
Rosenkohl . ,

. . 100 kg
, . 100 kg
. . 100 kg
Wiktuci Iicn.
i . 1 kg
. . 1 ke

1 St.
1 St.
l St.

100 St.
100 St.
100 kg

1 ks

Preis
von bis

50
1
1
1
1
1
1 „
1 Gbd.

23-
5 20
9 70

2 90
2 70

- 09
-07

o —
4 —
9 50

—13
7 50

— 20
— 55

-28

23 20
5 60
9 70

3-
2 80

-09
-08

7 —
450

1150
-14
8 -

-24
-60

36

Grünkohl
Nömischkohl
Kopf-Salat
Envivicn
Spinat

1 St. _ mm
1 Gbd. -08 — 10
1 Gbd. -03 — 04
1 kg 150 160
I V ——• — —
1kg _ _
1 St. - 35 - 40
1kg -60 — 65
1 St. — 10 -12
1 „ -25 — 30
1kg — —
1 St.
1 St. -50 — 60
1 kg 1 — 130
1 kg 120 130

50 kg — — — —
1 kg — — _—
ISt. — ——
1 ..
1 *

— —

1 „
1 ..
1 kg
1 kg

1 - lio

, —
1 kg -50 — 65
1 St.
1 St.
1 kg

-12 -13

-30 —35

«L-auerampfer » .
Lattich-Salat » -
Feld-Salat . « l
Kresse . « >
Artischoke . » «
Rhabarber l . »
Eßäpfel , » «
Kochäpfel ! S
Eßbirncn * ?
Kochbirnen * »
Quitten . . i
Apfelsinen » . .
Zitronen . » i
Bananen . 4 .
Kastanien « * .
Walnüsse . . .
Haselnüsse .
Weintrauben (südländische)

Fische.
1 kg

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
ISt.
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-60 — 70
1 - 110

—40 — 50
-36 — 40
-80 1-
— 60 - 70

kg
St.

St.
kg
stg
kg

Aal. lebend i
Hechts lebend , .
Karpfen, lebend .
Scklcien. lebend .
Barsche, lebend . .
Bacht«rete >r lebend .
Backfische, lebend
Hummer, lebend
Krebse . »
Schellfische » .
Vrai 'Äellfische - ;
Kabeljau . . •
Stockfisch gcwäss.)

Salm . . . .
Sccbccht . » .
Zander . , tz
Lacksiorellen
Secwcißl-.ngc (Merlans)
Blauselchen. . ,
Heilbutt . . 4
Stcinbutt . i «
Sckollen . . >
Seezunge
Ntotznngc(Limandcs) .
Grüner Hering .
Hering, gesalzen

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 St.

Geflügel und Wild.

- 4
— 4
-10

-90
-80
160

260
0_
2 -
3 —
150
8 -

-50
6 50
5-

-70
-50
-60
-60
7 -

- 80
160
3-

-50

180
.180
- 0
3 50
120

-25
- 7

Fleisch. (Ladenpreise ).
Ochsensieischv. d Keule 1 kg 180
Ochscnfl.isch, Bauchfleisch 1 kg 160
Kuh- od. Rindfleisch , 1 kg 130
Schweinefleisch . 1 1 kg 180
Kalbfleisch . 4 . 1 kg 170
Hammelfleisch » « 1 kg 170
«schafsleisch. . . 1 kg-
Dörrfleisch , . . 1 kg 190
Solpcrfleisch . . 1 kg 190
Schinlcn roh mit Knoch. 1 kg 2 —
Schinken geriiudf.LAusschn. 1 kg 4 40
Schinken gekochti. Ausschn 1 kg 4 —
Speck geräuchert. . 1 kg 190
Schweineschmalz, . 1kg 180
Nicrenfett . . . 1 kg 1 —
Schwartenmagen frisch 1 kg-
Schwarienmagen geräuch. l kg 2 —
Bratwurst . . . 1 kg 2 —
Flcischwurst ; . 1 kg 170
Leber- u. Blutwurst frisch 1 kg 120
Lcbcr-u.BIutwurst geräuch. 1 kg 140

Getreide , Mehl und Brot
Großhandelspreise.

Weizen . .
Roggen i
Gerste . .
Erbsen zum Kochen
Speiscbohnen .
Linsen .
Weizenmehl Nr. 0
Weizenmehl Nr. 1
Weizenmehi Nr. II
Roggenmehl Nr. 0
Roggenmchl Nr. I

Erbsen zum Kochen .
Spcisebohnen ,
Linsen
Weizenmehlz. Speisebcreit.
Roggenmchlz. Speisebercit.
Gcrstengraupe . .
Gerstengrütze - .
Buchweizengrütze. .

• *
Hascrflocken . .
Java -Reis mittlerer .
Java -Kaffee, mittler roh
^ ,, „ gelb, gcbr.
vpeiscsalz . . . .
Schwarzbrot (Langbrot)

HO kg
10a kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

. 100 kg
. HO kg
. 100 kg

Ladenpreise.
. 1 kg
. 1 kg

1 kg
1 kg
1 kg
lk s
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

(Rundbrot)

kg
kg

0,5 kg
1 Laib

0,5 kg
1 Laib

Weißbrot, ein Wasserwerk
„ ein Milchbrot
Wirsbu - en . den 2. Mai 1912.

24-
20 —
2225
46-
38-
40-
35 —
32-
31-
29-
27-

-50
-50
-48
—36
-32
-36
—40
—60
-50
-52
-50
2 40
320

— 20
-18
-44
-16
—44
-03
-03

— 10
- 6
-12

110
100
2 -

340
240
240
360
180
9-

-80
7-
7 —
120

—80
120

-70
8 -
1 -
220
4 —
1 —

260
2 50
1 40
4 —
160

-50
-10

Gans . .

4

1 St. 1050 11-
Truthahn . # 1 St. 10- 12-
Truthuhn . « • 1 St. 7 50 8-
Ente . « 4 f I St. 4 50 4 80
Hahn , » 1 St. 170 2 —
Huhn . . » 1 St. 2 50 3 —
Masthuhu . ♦ i 1 St. 6 — 7 —
Perl ,uh» . 1 St. 325 3 50
Kapaunen . 5 1 St. 2 50 3 50
Tauben 1 St. — 70 — 75
Feldhuhn, alt
Haselhühner

,

#

1 St. — —
, , 1 St. 180 180

Birkhühner , • 1 St. 3- 3 50
Schueehühncr 0 . 1 St. 150 160
Fasanen
Wildenten 4

; 1 Et. 3- 4 —• , 1 St. — ——
Reh-Rücken. 4 1 St. 10- 12-
Reü-Kenle . f 1 St. 7- 8 —
Red-Voröerblätter 1 St. 150 2 —
Wsildragout . . 1 kg — —

192
180
160
220
2 20
220

2 —
2-
2 20
480
4 40
2 20
2 -
120
2 —
2 20
2 20
1 80
160
140

25 50
21  —
23 50
50-
44 —
48-
86 —
34-
32-
29 5g
27 5g

-70
-60
-70
— 44
— 38
-80
-60
-72
—60
—60
-70
3 20
4 —

—24
— 19
-50
-18
-50
-03
-03
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